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Das Bildungsprogramm der Europäischen Union
für den Hochschulbereich

+ Auslandsstudium
+ Auslandspraktikum
+ Gastdozenturen
+ Personalmobilität
+ Intensivprogramme
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teln, die nicht im Ausland studieren können oder

wollen. Dabei soll die Entwicklung von gemein-

samen Studienprogrammen der beiden Partner-

hochschulen und der Austausch von Lehrinhalten

und -methoden einbezogen werden. Die Lehr-

aufenthalte müssen mindestens fünf Unterrichts-

stunden umfassen und dürfen höchstens sechs

Wochen dauern.

Das Programm bietet folgende Leistungen:

+ Erstattung von Fahrtkosten

+ Erstattung von Aufenthaltskosten bis zu einem

nach Zielländern gestaffelten EU-Höchstsatz
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personal (Dozenten und Verwaltungspersonal) an

ss
europäischen Hochschulen und an ausländischen

Unternehmen/Einrichtungen möglich.

Die Auslandsaufenthalte sollen mindestens eine

und höchstens sechs Wochen dauern. Unter be-

stimmten Voraussetzungen sind auch Aufenthalte

von weniger als einer Woche förderbar.

Das Programm bietet folgende Leistungen:

+ Erstattung von Fahrtkosten

+ Erstattung von Aufenthaltskosten bis zu einem

nach Zielländern gestaffelten EU-Höchstsatz
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einer multinationalen Gruppe Fachthemen zu erar-

s
beiten, die an den Hochschulen nicht oder nur sel-

ten angeboten werden. Dabei sind die Berücksich-

tigung einer „europäischen Dimension“ in der The-

matik sowie Interdisziplinarität von besonderer

Bedeutung. An einem Intensivprogramm müssen

mindestens zehn ausländische Gaststudierende an

der jeweils ausrichtenden Hochschule teilnehmen.

Das Zahlenverhältnis zwischen Dozenten und Stu-

dierenden sollte angemessen sein.

Deutsche Hochschulen, die ein Intensivprogramm

koordinieren wollen, können ab 2007 Projektmittel

beim DAAD beantragen. Antragsberechtigt sind

Hochschulen, die im Besitz einer gültigen ERAS-

MUS Universitätscharta sind. Ein Projekt darf eine

Laufzeit von maximal drei Jahren haben.

Das Programm bietet folgende Leistungen:

+ Anteiliger Zuschuss zu den Fahrtkosten von

Studierenden und Dozenten

+ Erstattung von Aufenthaltskosten von

Studierenden und Dozenten bis zu einem nach

Zielländern gestaffelten EU-Höchstsatz

+ Erstattung von Organisationskosten (wird jährlich

angepasst; 2008 max. 7.100 Euro)
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Das Hochschulprogramm ERASMUS, eine der gro-

ßen Erfolgsgeschichten der Europäischen Union,

fördert seit 1987 grenzüberschreitende Mobilität

von Studierenden und Hochschuldozenten. Bisher

haben über 1,7 Millionen Studierende und mehr als

100.000 Dozenten mit diesem Programm einen

Auslandsaufenthalt durchgeführt.

Folgende europäische Länder nehmen an ERASMUS
teil: Die 27 EU-Länder, Island, Liechtenstein,
Norwegen und die Türkei.

Unter dem Dach des EU-Bildungsprogramms für

Lebenslanges Lernen (2007 – 2013) geht ERASMUS

in seine nächste Phase. Dabei werden durch das

neue ERASMUS folgende Mobilitätsmaßnahmen

gefördert:

+ Auslandsstudium von Studierenden (SMS)

+ Auslandspraktika für Studierende (SMP)

+ Gastdozenturen (TM)

+ Mobilität von Personal (ST) deutscher Hoch-

schulen und ausländischer Unternehmen

+ Intensivprogramme (IP)
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Auslandspraktikum

ERASMUS fördert auch Praktika für Studierende in

einer Gasteinrichtung im europäischen Ausland

(ausgeschlossen sind EU-Institutionen bzw. Insti-

tutionen, die EU-Programme verwalten sowie Bot-

schaften der Herkunftsländer der Studierenden).

Studierende können Arbeitserfahrung in einem

internationalen Umfeld sammeln und lernen die

Erfordernisse eines EU-weiten Arbeitsmarktes ken-

nen. Darüber hinaus können sie ihre Schlüssel-

qualifikationen wie Kommunikations- und Koope-

rationsfähigkeit, Offenheit und Kenntnisse über

fremde Kulturen und Märkte erweitern. 

Studierende können für ein Pflichtpraktikum oder

auch ein freiwilliges Praktikum zwischen drei und

zwölf Monaten gefördert werden.

Das Programm bietet Studierenden folgende

Leistungen:

+ Monatlicher Zuschuss von maximal 400 Euro

+ EU-Praktikumsvertrag zwischen Hochschule,

Unternehmen und Studierenden

+ Unterstützung bei der Vorbereitung des

Auslandsaufenthaltes

+ Begleitung während des Praktikums durch je

einen Ansprechpartner an der Heimathochschule

und im Unternehmen

+ Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistung

(z. B. Eintrag in das Diploma Supplement, EURO-

PASS, ECTS)


